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mit nu« bie SDJilitärbireftion oor bett SIRalwafelen,

wo fte ofenefein no* oiele ©eftfeäfte jit erlebigen fea*

ben werbe, jitr SRi*tbefeanblung biefer angetegenfeeit
einen anlaft habe, halte er ein foftfeeS S*reiben,
wie biefe eS wünftfee, für jwetfmäftig.

SIRit biefem auSweg fpra* ft* nun au* Dberftl.
oon ©ria* einoerftanben auS, ba er ben beüorfte*

feenbenantrag, wel*er mit ben oon Ifem längs auS*

gefpro*enett anft*ten übereinftimme, für einen nun
überraftfeenb fefenett gereiften no* groftem gortftfetttt
als nur ble auSbilbung ber afpiranten bei ber

SIRannftfeaft fealte.

3n biefem Sinne wurbe benn au* ju oerfaferen

befcfeloffen, Siel als fünftige« geftort bejei*net unb

no* einige ©elbgcftfeäfte erlebigt.
Balb gingS jtt bem üon 32 SIRann befeftten SIRtt*

tagStif*, an wct*em bis gegen 5 Ufer ©ebanfen*
auStauf* unter ben ©injelnen waltete, feie unb ba

oon einer BataiffonSmuftf im SRebcnjimmer unter*
bro*en. Um 5 Ufer entfüferte ein Bafenjug etwa
bie Hälfte ber anwefenben, worunter ber SIRilttär*

bireftor. SIRan ftfeloft bie ©lieber um ben geliebten

Dberft Srugger unb ben Sräfibenten unb nun erft
ftoffen bie Ströme beS ©eifteS in öffentll*er SRebe

ernfter «nb feefterer art, mit unb ofene Ho* unb

Be*erflang.
Sie Salj* unb ©emüSjulage, bie laut ©efeft ber

SIRannftbaft bei ben SBieberfeolungSfurfen gebüfert,
aber niefet bejafelt wirb, unb bie StaatSfeülfe jur
auSrüftung armer SRefruten wurben als bringenbe

gorberungen feejeiefenet nnb au* ber anregung oon

unten, auS bem ©eift beS gemeinen SIRanneS ge*

rufen.
Sie SIRuftf, oerftärft bur* einen gemiftfeten ©feor

unb baS Solf überfeaupt, trug baju bei, baft bie

Serfeanblung am S*tuffe ein fleineS SolfSfeft würbe.

&ttiafa)ttibtn bta eibg. Jltilttftr&eparfement«

an bie ,fttUttorb*l)ör&en ber ßantone.

(Born 9. aprit 1866.)

Ho*gea*tete Herren!

Beiliegenb überma*en wir 3fenen bie gormular*
S*iefttabetlen für bie freiwilligen S*leftoereine, ble

Im taufenben 3afere ft* um einen Beitrag na*
ÜRaftgafee beS SReglementS üom 13. SIRal 1864 be*

werben wollen.
Sofern Sie mefer ©remplare ber S*tefttabelle be*

bürfen, fo Ift unfere Kanjtei bereit baS SRötfetge

na*j«fenben.
SBir ma*en Sie barauf aufmerffam, baft einer

abänberung gemäft, bie wir an ber auf ber teftten
Seite beS gormularS entfealtene« anleltung für
auSfüllung ber S*teftliften angebra*t feaben, in

Sufunft niefet mefer oerlangt wirb, baft bei jebem

einjelnen SIRitgliebe bte Srojente auSgere*net wer*
ben; eS genügt, wenn biefe äuSre*nung für ble So*
taltreffer jeber einjelnen SBaffe, bejiefeungSweife je*
ber einjelnen Siftanj ftattftnbet.

Bei biefem anlaffe erfu*en wir Sie, biejenigen
S*iefttabetten, bie ni*t na* ber barauf'entfealtenen

anleitung angefertigt ftnb, oon Sfenen auS ju bef*
ferer abfaffuttg jurücfjuweifen unb unter atten Um*
ftanben bafür ju forgen, baf) uni biefelben re*tjei*
tig eingefanbt werben. Serfpätete ©infenbungen
fönnten wir ni*t mefer berücfft*tigen.

Son gegenwärtigem KreiSftfereiben legen wir für
jebe ©efettftfeaft je ein ©remplar bei, bamit 3fenen
bie SIRittfeeitung an biefelben bejügli* ber nunmefer
fefer oereinfa*ten auSfüllung ber gormulare erlei**
tert werbe.

SIRit »oflfommener Ho*a*tttng!
Ser Sorftefeer

beS eibgen. SIRilitärbepartementS:

gotnetob.

€b,tttaauifa)tt üavattttitntttin.

Sonntag ben 8. aprtl »erfammelte ft* in SBein*

fetben ber tfeurgauiftfee Kaüallerieoerein (circa 32

SIRitglleber ftarf). SaS H«upttraftanbum na* ben

SorftanbSwafelen, ber SRe*nungSabgabe jc. war baS

SReferat eineS SIRitgliebeS „über baS Säbetfe*ten unb

feinen SRuften für bie auSbilbung beS SReiterS."

Ser SReferent beweist juerft, baft ©ewanbtfeeit in
Hanbfeafeung beS Säbels ju ben feerüorragenbften

©igenftfeaften eines tü*tigen Kaoatteriften gefeöre

unb beutet barauf fein, Wie beflagenSwertfe eS beS*

fealb fei, baft bie Seit in ben SRefrtttenftfeulen ftfeon

fo »on anbern gä*em in anfpm* genommen werbe,

baf) für biefen fefer wi*ttgen Unterri*tSjwelg nur
fefer wenige Stunben »erwenbet werben fönnen. 3nt
Hinbtlef auf bief) ftnbe er eS für jwecfmäftig, wenn

ft* ge*toereine bilben würben, bte eS ft* jur Sfti*t
ma*ten, ft* aufter bem Sienft unter Seitung eineS

DfftjierS ober UnterofftjierS im ge*ten j« üben.

Sm SBeitem ma*t er barauf aufmerffam, baf) ti
Sfti*t beS KaoatterieoereinS wäre, bur* einen Bei*

trag a«S ber Rafft an bie anftfeaffungen »on SBaf*

fen unb SDcaSfen baS ©ntftefeen fo(*er Bereine ju
erlei*tem, unb ftettt ftfelieftli* ben antrag: „Ser
Kaoatterieoeretn gibt einen angemeffenen Beitrag an
bie anftfeaffungSfoften jebem im Kanton ft* bilben*
ben ge*toerein, ber unter feinen SIRltgllebem wenig*
ftenS fe*S SIRitglleber beS KaoaUerieoereinS jafelt,
unb ft* unter gefeöriger Seitung ju regelmäßigen

Uebungen üerfammelt.
SBenn febo* ein fol*er Serein ft* innert Saferes*

frift na* feiner ©onftltutrung, refp. ©rfeattung beS

Beitrags, wieber auflöst, fo muft ber Beitrag wie*
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mit nun die Militärdirektion vor den Maiwahlen,
wo sie ohnehin noch viele Geschäfte zu erledigen
haben werde, zur Nicktbehandlung dieser Angelegenheit
einen Anlaß habe, halte er ein solches Schreiben,
wie diese es wünsche, für zweckmäßig.

Mit diesem Ausweg sprach stch nun auch Oberstl.
von Erlach einverstanden aus, da er den bevorste-

hendenAntrag, welcher mit den von ihm längs
ausgesprochenen Ansichten übereinstimme, für einen nun
überraschend schnell gereiften noch größern Fortschritt
als nur die Ausbildung der Aspiranten bei der

Mannschaft halte.

In diesem Sinne wurde denn auch zu verfahren
beschlossen, Biel als künftigen Festort bezeichnet und

noch einige Geldgeschäfte erledigt.
Bald gings zn dem von 32 Mann besetzten

Mittagstisch, an welchem bis gegen 5 Uhr Gedankenaustausch

unter den Einzelnen waltete, hie und da

von einer Bataillonsmusik im Nebenzimmer
unterbrochen. Um 5 Uhr entführte ein Bahnzug etwa
die Hälfte der Anwesenden, worunter der Milttär-
direktor. Man schloß die Glieder um den geliebten
Oberst Brugger und den Präsidenten und nun erst

flössen die Ströme des Geistes in öffentlicher Rede

ernster und heiterer Art, mit und ohne Hoch und

Becherklang.
Die Salz- und Gemüszulage, die laut Gesetz der

Mannschaft bei den Wiederholungskursen gebührt,
aber nicht bezahlt wird, und die Staatshülfe zur
Ausrüstung armer Rekruten wurden als dringende

Forderungen bezeichnet nnd auch der Anregung von
unten, aus dem Geist des gemeinen Mannes
gerufen.

Die Musik, verstärkt durch einen gemischten Chor
und das Volk überhaupt, trug dazu bei, daß die

Verhandlung am Schlüsse ein kleines Volksfest wurde.

Kreisfchreiben des eidg. Militärdepartements

an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 9. April 1866.)

Hochgeachtete Herren!

Beiliegend übermachen wir Ihnen die Formular-
Schießtabellen für die freiwilligen Schießvereine, die

im laufenden Jahre sich um einen Beitrag nach

Maßgabe des Reglements vom 13. Mai 1864
bewerben wollen.

Sofern Sie mehr Exemplare der Schießtabelle
bedürfen, so ist unsere Kanzlei bereit das Nöthige
nachzusenden.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß einer

Abänderung gemäß, die wir an der auf der letzten
Seite des Formulars enthaltenen Anleitung für
Ausfüllung der Schteßlisten angebracht haben, in

Zukunft nicht mehr verlangt wird, daß bei jedem

einzelnen Mitgliede die Prozente ausgerechnet werden;

es genügt, wenn diese Ausrechnung sür die To-
taltreffer jeder einzclncn Waffe, beziehungsweise
jeder einzelnen Distanz stattfindet.

Bei diesem Anlasse ersuchen wir Sie, diejenigen
Schießtabellen, die nicht nach der darauf'enthaltenen

Anleitung angefertigt sind, von Ihnen aus zu
besserer Abfassuug zurückzuweisen und unter allen
Umständen dafür zu sorgen, daß uns dieselben rechtzeitig

eingesandt werden. Verspätete Einsendungen
könnten wir nicht mehr berücksichtigen.

Von gegenwärtigem Kreiöschreiben legen wir für
jede Gesellschaft je ein Eremplar bei, damit Ihnen
die Mittheilung an dieselben bezüglich der nunmehr
sehr vereinfachten Ausfüllung der Formulare erleichtert

werde.

Mit vollkommener Hochachtung!

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

Fornerod.

Thurgauifcher Äavallerieverein.

Sonntag den 8. April versammelte sich in Weinfelden

der thurgauische Kavallerieverein (circa 32

Mitglieder stark). Das Haupttraktandum nach den

Vorstandswahlen, der Rechnungsabgabe zc. war das

Referat eines Mitgliedes „über das Säbelfechten und
seinen Nutzen für die Ausbildung des Reiters."

Dcr Referent beweist zuerst, daß Gewandtheit in
Handhabung des Säbels zu den hervorragendsten

Eigenschaften eines tüchtigen Kavalleristen gehöre

und deutet darauf hin, wie beklagenswerth es

deshalb sei, daß die Zeit in den Rekrutenschulen schon

so von andern Fächern in Anspruch genommen werde,

daß für diesen sehr wichtigen Unterrichtszweig nur
sehr wenige Stunden verwendet werden können. Im
Hinblick auf dieß sinde er es für zweckmäßig, wenn
sich Fechtvereine bilden würden, die es sich zur Pflicht
machten, sich außer dem Dicnst unter Leitung eines

Offiziers oder Unteroffiziers im Fechten zu üben.

Im Weitern macht er darauf aufmerksam, daß es

Pflicht des Kavallerievereins wäre, durch einen Bettrag

aus der Kasse an die Anschaffungen von Waffen

und Masken das Entstehen solcher Vereine zu

erleichtern, und stellt schließlich den Antrag: „Der
Kavallerieverein gibt einen angemessenen Beitrag an
die Anschaffungskosten jedem im Kanton sich bildenden

Fechtverein, der unter seinen Mitgliedern wenigstens

sechs Mitglieder des Kavallerievereins zählt,
und sich unter gehöriger Leitung zu regelmäßigen

Uebungen versammclt.
Wenn jedoch ein solcher Verein stch innert Jahresfrist

nach seiner Constituirung, resp. Erhaltung des

Beitrags, wieder auflöst, fo muß der Beitrag wie-
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